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Vollzugsverordnung zur Verordnung über die Berufsbildung, Berufsberatung und 
Weiterbildung 1 

(Änderung vom 23. Juni 2009) 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz beschliesst: 

I. 
 
Die Vollzugsverordnung zur Verordnung über die Berufsbildung, Berufsberatung 
und Weiterbildung vom 31. Oktober 20062 wird wie folgt geändert: 

§ 24  
 
Für jedes Semester wird ein Zeugnis mit Noten über die Leistungen und mit 
einer fächerbezogenen Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens der Ler-
nenden ausgestellt. 

§ 46 Abs. 2, 3 und 4 

Abs. 2 wird aufgehoben. 
Abs. 3 wird zu Abs. 2. 
Abs. 4 wird zu Abs. 3. 

II. 
 
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht und in die Gesetzsammlung 
aufgenommen. Er tritt mit Ausnahme von § 24 am 1. August 2009 in Kraft. 
§ 24 tritt auf das Schuljahr 2010/2011 (1. August 2010) in Kraft.  
 
 

Im Namen des Regierungsrates: 
Der Landammann: Dr. Georg Hess 
Der Staatsschreiber: Peter Gander 
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